
21. Dezember 2023 . Ausgabe 512 | AMTSBLATT Von Haus zu Haus

Gute Nachricht für Lesehungrige:
Büchertelefonzelle wieder geöffnet!
Neu renoviert steht unsere rote öffentliche Büchertelefonzelle in der Haupt-
straße wieder allen Lesehungrigen zur Verfügung.
Herzlichen Dank an das Bauhof-Team, das unserem Schmuckstück mit viel
Geduld und roter Farbe zu neuem Glanz verholfen hat. Ein großes Danke-
schön gilt unseren Bücherpatinnen und Bücherpaten, die sich ehrenamtlich
darum kümmern, dass das öffentliche Bücherregal immer ansprechend aus-
sieht und zum Schmökern einlädt.

Kommen Sie vorbei und suchen Sie sich ein Buch aus! Bestücken Sie den
Schrank sehr gerne auch mit eigenen Bänden. Bitte bringen Sie nur solche
Bücher, die Sie auch selbst noch lesen würden!
Die ehrenamtlichen Bücherpatinnen und -paten an der frisch renovierten
Büchertelefonzelle in der Hauptstraße: (von links) Kristina Bachteler, Brigitte
Kürzinger, Elsbeth Nöthling und Armin Löffler. Foto: Gemeinde Denzlingen

Bürgersprechstunde Dezember 2023
Die Bürgersprechstunde mit Bürgermeister Markus Hollemann findet per
Videotelefonie, am Telefon oder im Rathaus statt:
- Donnerstag, 21. Dezember, 15 bis 16 Uhr Jugendsprechstunde
- Donnerstag, 21. Dezember, 16 bis 17 Uhr
Für eine Videotelefonie werden ein Mikrofon und eine Kamera am PC bzw.
ein Handy benötigt. Hier erhalten Sie nach der Anmeldung einen entspre-
chenden Link. Zur Terminvereinbarung wenden Sie sich bitte an Frau Lis-
sek oder Frau Huber, Telefon 07666 / 611-1201 oder -1202.

Abteilung Soziales
vom 27. bis 29. Dezember geschlossen!
Die Büros für soziale Angelegenheiten im Rathaus Denzlingen sind vom 27.
bis zum 29. Dezember 2023, wegen Fortbildung geschlossen. Ab Dienstag, 2.
Januar 2024, sind wir gerne wieder für Sie da.

Achtung, Drückjagd!
Am Samstag, 30.12., findet in der Zeit von 8 bis 13 Uhr im Bereich Flissert eine
revierübergreifende Drückjagd statt. Wir bitten deshalb alle Waldbesucher
um erhöhte Aufmerksamkeit und Vorsicht. Hundehalter sollten dringend
ihre Hunde in dem genannten Bereich und Zeitraum an die Leine nehmen.

Notrufnummern:
Notruf Polizei: 110
Notruf Feuerwehr, Notarzt, Rettungsdienst: 112
Rufnummer Krankentransport: 19222
Rufnummer Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst 
(außerhalb der regulären Sprechzeiten der Arztpraxen): 116 117
Rufnummer Zahnärztlicher Notfalldienst 
(an Wochenenden und Feiertagen): 01803/222555-70
Sperr-Hotline für Personalausweis: (+49) 116 116
Störungsdienst Strom 08 00 / 36 29 477 (SWE) 
Störungsdienst Gas 0 76 41 / 95 99 373 (SWE) 
Störungsdienst Wasser 0 76 66 / 611-1792 (Gemeinde) 
 zw. 16.30 und 7 Uhr 0162/2676325 (Gemeinde)

Treffpunkt Wochenmarkt
im Kohlerhof dienstags und freitags von 8.00 bis 12.00 Uhr 
am Kauftreff freitags von 14.00 bis 18.30 Uhr
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Der Technische Ausschuss der 
Gemeinde Denzlingen hat am 
12.12.2023 in öffentlicher Sit-
zung den Entwurf des Bebau-
ungsplans „Weidenacker“ und 
den Entwurf der zusammen mit 
dem Bebauungsplan aufgestell-
ten örtlichen Bauvorschriften 
gebilligt und beschlossen, diese 
nach §  3  Abs.  2  Baugesetzbuch 
(BauGB) i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB 
erneut öffentlich auszulegen.
Ziele und Zwecke 
der Planung
Um der anhaltenden Nachfra-
ge an gewerblichen Bauflächen 
nachzukommen, soll am westli-
chen Rand der Gemeinde Denz-
lingen das Gewerbegebiet „Wei-
denacker“ im Anschluss an die 
bestehenden Gewerbegebiete 
entwickelt werden.
Mit dem Bebauungsplan soll 
dem Gewerbeflächenbedarf 
entsprechend der zentralörtli-
chen Funktion der Gemeinde 
Denzlingen nachgekommen 
und damit der Gewerbestandort 
nachhaltig gestärkt werden.
Verfahren
Am 23.05.23 wurde der erste 
Entwurf des Bebauungsplans 
gebilligt und vom 02.01.2023 bis 
zum 06.02.2023 öffentlich aus-
gelegt. Aufgrund von Änderun-
gen am Entwurf, insbesondere 
an der Erschließungskonzepti-
on, wurde am 12.12.2023 die er-
neute öffentliche Auslegung des 
Bebauungsplans beschlossen.
Lage des Plangebiets
Das ca. 3,5 ha große Plangebiet 
befindet sich im Nordwesten der 
Gemeinde Denzlingen im An-
schluss an gewerblich genutzte 
Flächen der bestehenden Ge-
werbegebiete „Geringfeldele“ 
und „Geringfeldele II“. Das Ge-
biet wird in südlicher Richtung 
durch die Vörstetter Straße be-

grenzt. Im Westen und Norden 
schließen sich landwirtschaftli-
che Flächen an das Gebiet an.
Im Einzelnen gilt der zeichneri-
sche Teil des Bebauungsplanes 
vom 12.12.2023. Der Planbe-
reich ist im folgenden Karten-
ausschnitt dargestellt:

Der Entwurf des Bebauungs-
plans mit Satzungen, Bebau-
ungsvorschriften (planungs-
rechtliche Festsetzungen und 
örtliche Bauvorschriften) sowie 
Begründung und Umweltbericht 
werden 

vom 29.12.2023 bis 
einschließlich 04.02.2024

auf der Homepage der Gemein-
de Denzlingen unter https://
www.denzlingen.de ( Planen, 
Bauen & Verkehr  Bauleit-
planung und Gemeindeent-
wicklung  Bauleitplanung im 
Verfahren) bzw. https://www.
denzlingen.de/eip/pages/bebau-
ungsplaene-im-verfahren.php  
veröffentlicht.

Zusätzlich können alle Unter-
lagen auch ab dem 29.12.2023 
im Rathaus der Gemeinde 
Denzlingen, Hauptstraße 110, 
79211 Denzlingen, während der 
üblichen Dienstzeiten (Dienst-
zeiten: Montag bis Freitag, vor-
mittags von 08:00 Uhr bis 12:00 

Uhr, Donnerstagnachmittag von 
15:00 Uhr bis 18:00 Uhr) im Flur 
des Verbandsbauamtes im 2. 
OG, neben dem Büro Zimmer 
Nr. 3.05 eingesehen werden (§ 
3 Abs. 2 Satz 2). Ergänzend kön-
nen weitere Termine vereinbart 
werden (Tel.: 07666/611-1721).
Folgende umweltbezogene In-
formationen sind verfügbar und 
liegen ebenfalls öffentlich aus:
–  ein Umweltbericht mit arten-

schutzrechtlichem Fachbeitrag 
und Grünordnungsplan von 
November 2023 zum Bebau-
ungsplanentwurf mit Aussa-
gen zu Erholungsfunktion und 
Gesundheit, Kultur- und Sach-
gütern, Aussagen zu Natur-

schutz (Pflanzen, Tiere, Schutz-
gebiete, Biotoptypen), zu Geo-
logie und Boden, zum Flächen-
verbrauch, zum Grundwasser-
schutz, zu Klima und Luftqua-
lität sowie zu Landschafts- und 
Ortsbild einschließlich aller 
Wechselwirkungen zwischen 
diesen Umweltbelangen, ih-
ren Sekundärwirkungen und 
Kumulationswirkungen.

–  eine Starkregenbetrachtung 
von September 2023 mit Aus-
sagen zum Wasserhaushalt

–  einzelne Stellungnahmen von 
Privaten, Behörden und sons-
tigen Trägern öffentlicher Be-
lange für den Geltungsbereich 
des Bebauungsplanentwurfs 
und dessen näheres Umfeld 
zu den Themen Artenschutz, 
Altlasten/Bodenschutz, Grund-
wasserschutz und Wasser-
haushalt, Naturschutz, Lärm 
und Luft-Schadstoffen sowie 
Landwirtschaft und Flächen-
verbrauch.

Während der Auslegungsfrist 
können Stellungnahmen per 
E-Mail an sekretariat.bauamt@
denzlingen.de sowie bei Bedarf 
ergänzend – schriftlich oder 
mündlich zur Niederschrift – bei 
der Gemeinde (Anschrift s.o.) ab-
gegeben werden. Zur Ergebnis-
mitteilung nach Behandlung der 
Stellungnahmen im Gemeinde-
rat ist die Angabe der Anschrift 
der Verfasser zweckmäßig.
Es wird darauf hingewiesen, 
dass nicht fristgerecht abgege-
bene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über den Be-
bauungsplan unberücksichtigt 
bleiben können. 

Denzlingen, 21.12.2023

gez. Markus Hollemann 
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
Erneute öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfs „Weidenacker“

„Alle Dinge, die wir sehen,
können wir doppelt anschauen:
als Tatsache und als Geheimnis.

Aus dem Wirklichen erwächst das Erstaunliche.“
Rainer Oberthür

Von Herzen wünsche ich Ihnen 
im Namen der Rathausverwaltung, 
des Gemeinderates und persönlich 

ein frohes Weihnachtsfest.

Mögen Sie mit Gottes Geleit bereits in dieser 
Adventszeit sowie im Jahr 2024 
motiviert und neugierig bleiben, 

neben Offensichtlichem Verborgenes 
zu entdecken.

Ihr
Markus Hollemann

Bürgermeister

Fundsachen 
Folgende, nachstehend aufgeführte Fundsachen wurden im Fund-
büro Rathaus Denzlingen abgegeben. Die evtl. Eigentümer können 
sich mit uns telefonisch in Verbindung setzen (Telefon 611-1330, 
-1331, -1332).

Fundnr. Kategorie Fundsache Funddatum 
250/2023 Fahrrad Herrenfahrrad, Marke nicht bekannt, 
  grau 11.12.2023
251/2023 Fahrrad Damenfahrrad, Victoria, Trekking, grau 12.12.2023
252/2023 Fahrrad Damenfahrrad, Villiger, Betretto, grau 11.12.2023
253/2023 Brille Lesebrille mit Etui, schwarz, rechteckig 14.12.2023

Es wird darauf hingewiesen, dass das Eigentum an den Fundsachen, 
falls die Verlierer sich nicht melden, nach Ablauf von 6 Monaten 
nach Anzeige des Fundes beim Fundbüro auf die Finderin/den Fin-
der oder bei Verzicht auf jegliche Fundrechte auf die Gemeinde des 
Fundortes übergeht. 
Nutzen Sie auch die Online-Suche über unsere Homepage. Über 
„Fundinfo“ werden alle in Denzlingen abgegebenen Fundgegen-
stände angezeigt (die Suche funktioniert auch deutschlandweit). 
Den Link finden Sie über www.denzlingen.de Rubrik Rathaus/Bür-
gerservice/Fundbüro.

Denzlingen 
Fahrplan 2024 
für Bus und Bahn
In dieser Ausgabe von „Von Haus 
zu Haus“ finden Sie das Denzlin-
ger Fahrplanheft 2024 mit den 
aktuellen Zug- und Busverbin-
dungen rund um Denzlingen. 
Das Fahrplanheft liegt im Rat-
haus zur Mitnahme aus und wird 
im Internet als PDF-Download 
unter www.denzlingen.de  
Rathaus & Politik  Bürgerser-
vice  Formulare & Downloads 
bereitgestellt.
Wir wünschen allen stets gute 
Fahrt mit Bahn und Bus. 
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Abfallabfuhr

Mittwoch, 27. Dezember 2023
Gelbe Säcke im Bezirk 1 und Bezirk 2.

24. Dezember: Einhart Fiedler (75 Jahre); Marianne Theresia Barwig
(70 Jahre)
25. Dezember: Erika Hügel (80 Jahre)
26. Dezember: Gerard Hagemann (75 Jahre); Albrecht Spöri (70 Jahre)
28. Dezember: Marie-Anne Gérard (75 Jahre); Mario-Ernst Miemietz
(75 Jahre); Helga Flum (70 Jahre)

Landratsamt in der Weihnachtszeit geöffnet

Das Landratsamt Emmendingen ist zwischen Weihnachten und Dreikönig –
natürlich mit Ausnahme der Feiertage – zu den regulären Zeiten geöffnet.

Geänderte Abfuhrtermine in der Weihnachtszeit

Wegen der Feiertage (Weihnachten, Neujahr, Dreikönig) verschieben sich in
der letzten Dezemberwoche und in den ersten beiden Januarwochen in vie-
len Gemeinden die gewohnten Abfuhrtermine für die grauen Tonnen, Gelbe
Säcke und Papiertonnen auf nachfolgende Werktage. Die geänderten Termi-
ne sind imAbfallkalender aufgeführt und mit einemAusrufezeichen gekenn-
zeichnet. DieAbfallwirtschaft bittet darum, dies zu beachten und die Tonnen
bzw. Säcke erst zum Abfuhrtag an den Straßenrand zu stellen.

Öffnungszeiten der Recyclinghöfe und Grünschnittplätze

Die Recyclinghöfe und Grünschnittplätze sind in der Weihnachtszeit am Frei-
tag, 22. Dezember und Samstag, 23. Dezember sowie am Freitag, 29. Dezem-
ber und Samstag, 30. Dezember 2023 und auch am Freitag, 5. Januar 2024 zu
den regulären Zeiten geöffnet. Der Recyclinghof Teningen ist an allen Don-
nerstagen zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Am Samstag, 6. Januar 2024
(Dreikönig) bleiben alle Recyclinghöfe und Grünschnittplätze geschlossen.

Bleiben Sie auf dem Laufenden
Abonnieren Sie den neuen WhatsApp Kanal
der Gemeinde Denzlingen
Neuigkeiten rund um die Gemeinde sowie
Infos über aktuelle Veranstaltungen, finden
Sie fortan auch im WhatsApp Kanal der
Gemeinde Denzlingen.
Einfach den QR-Code scannen, oben rechts
auf „Abonnieren“ drücken & und die Glocke
aktivieren!

ROM-Kompostplatzes nur an Wochenenden geöffnet

Die Grünschnittplätze der Firma ROM in Teningen und Emmendingen sind
in der letzten Dezemberwoche und ersten Januarwoche zur Anlieferung von
Grünschnitt freitags von 13 bis 17 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr geöffnet,
an den anderen Wochentagen bleiben sie jedoch geschlossen. Am Samstag,
6. Januar 2024 ist wegen des Feiertags Dreikönig ebenfalls geschlossen.

Die GemeinDe DenzlinGen Gratuliert

Mitteilungen des landratsaMtes

Ende der »Denzlinger Nachrichten«

InformatIonen

Jede Woche der lokale Überblick

Öffentliche Bekanntmachung 
Flurbereinigung Denzlingen (B3)

Änderungsbeschluss Nr. 7 (Zweckänderung)
vom 14.12.2023
1.  Das Landratsamt Emmendingen – untere Flurbereinigungsbehörde – 

ordnet hiermit eine geringfügige Änderung der Zweckbestimmung 
des Flurbereinigungsgebiets der Flurbereinigung Denzlingen (B3) nach 
§ 8 Abs. 1 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung vom 
16.03.1976 (BGBl. I S. 546) an. 

  Die beim Flurbereinigungsbeschluss vom 28.07.1997 in der Gebiets-
karte und im Deckblatt Nr. 3 vom 25.03.2021 festgelegten Flächen, 
die an der Verteilung des Landverlustes nicht teilnehmen, werden 
angepasst. 

  Die Änderungen der Flächen sind in dem Deckblatt Nr. 3 zur Gebiets-
karte vom 25.03.2021 ersichtlich. 

  Die Abgrenzung des Flurbereinigungsgebietes ändert sich durch die-
sen Beschluss nicht. 

2.  Dieser Beschluss mit Begründung und das Deckblatt Nr. 3 zur Gebiets-
karte vom 25.03.2021 liegt 1 Monat lang – vom 1. Tag seiner öffent-
lichen Bekanntmachung an gerechnet – im Rathaus in Denzlingen, 
Emmendingen, Sexau und Vörstetten zur Einsichtnahme für die Be-
teiligten aus.

  Die Wirkungen dieses Beschlusses treten am Tage nach der Bekannt-
gabe sämtlicher Unterlagen in der betreffenden Gemeinde ein.

  Zusätzlich kann der Beschluss mit Begründung und das Deckblatt 
Nr.3 zur Gebietskarte vom 25.03.2021 auf der Internetseite des Lan-
desamts für Geoinformation und Landentwicklung im o. g. Verfahren 
(www.lgl-bw.de/2483) eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Änderungsbeschluss kann innerhalb eines Monats Wi-
derspruch beim Landratsamt Emmendingen, Sitz: Freiburg im Breisgau 
eingelegt werden. 
(Hinweis: Anschrift der gemeinsamen Dienststelle Flurneuordnung der 
Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald und Emmendingen: Berliner 
Allee 3a, 79114 Freiburg oder jede andere Stelle des Landratsamts Em-
mendingen)
Begründung
Im Flurbereinigungsbeschluss wurden Flächen, die zur Umsetzung des 
Zwecks der Unternehmensflurneuordnung nicht verwendet werden 
können, vom Verfahrenszweck „Verteilung des Landverlustes“ ausge-
nommen und in der Gebietskarte entsprechend gekennzeichnet. Hierzu 
gehören die Waldflächen und die gelb gefärbten Flächen, bei denen we-
gen einer besonderen, bereits vorliegenden (bebaute Hofraumflächen) 
bzw. vorgesehenen (Bebauungsplangebiete) Nutzungsart eine ander-
weitige Zuteilung oder ein Landabzug nicht möglich ist. Zur Aufstellung 
des Flurbereinigungsplans wurden diese Flächen überprüft und an die 
aktuelle Lage angepasst. Die Anpassung ist erforderlich, aufgrund der 
Ausweisung von Bauflächen im Flächennutzungsplan. 
Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft ist zu der Änderung des Flur-
bereinigungszwecks gehört worden.

gez. Faller, LVD

Landratsamt 
Emmendingen
– untere Flurbereinigungsbehörde – 

Sport & Familienbad 
MACH’ BLAU
Liebe Besucherinnen und Besucher 
des Sport & Familienbads MACH‘ BLAU,
der Jahreswechsel steht vor der Tür und somit 
endet auch im MACH‘ BLAU ein erfolgreiches Jahr.  
So verhalten der Sommer begonnen hat, umso schöner zeigte 
sich dieser insbesondere im September und Oktober. Das Freibad 
konnte sogar verlängert geöffnet bleiben. Über so viel positive 
Resonanz haben wir uns sehr gefreut. 
Das gesamte Team vom MACH‘ BLAU sagt Danke an unse-
re zahlreichen Besucherinnen und Besucher und wünscht 
besinnliche Feiertage, erholsame Ferien und einen guten 
Start in das neue Jahr 2024. 
Die Winter- und Weihnachtsferien sind in diesem Jahr vom Sams-
tag, den 23.12.2023 bis Sonntag, den 07.01.2024. 

Haben Sie schon unseren Ticket-Webshop probiert? 
Ohne Reservierung, ohne festen Termin! 

In unserem neuen Webshop finden Sie ein brei-
tes Ticketangebot. Laden Sie Ihr Ticket direkt 
runter oder Sie erhalten Ihr Ticket per Mail. Mit 
dem erhaltenen QR-Code können Sie direkt 
durch das Drehkreuz das Bad eintreten. Probie-
ren Sie es gerne aus. Den Webshop finden Sie 
über unsere Homepage oder scannen Sie den 
QR-Code hier links. Auf unserer Homepage 
finden Sie alle wichtigen Informationen 

www.mach-blau-denzlingen.de. Sie erreichen das Sport & Familien- 
bad MACH’ BLAU per E-Mail unter info@mach-blau-denzlingen.de 
oder telefonisch unter 0 76 66 / 611 25 50. Ihr MACH’ BLAU Team

MACH́

SPORT & FAMILIENBAD
DENZLINGEN

BLAU

Feiertage Schwimmbad Sauna

Samstag, 23. Dezember 08:30 – 20:30 Uhr 13:00 – 22:00 Uhr
Gemeinschaftssauna

Sonntag, 24. Dezember Heiligabend geschlossen geschlossen

Montag, 25. Dezember 1. Weihnachtstag geschlossen geschlossen

Dienstag, 26. Dezember 2. Weihnachtstag 08:30 – 20:30 Uhr 10:00 – 22:00 Uhr 
Gemeinschaftssauna

Mittwoch, 27. Dezember 08:30 – 20:30 Uhr geschlossen

Donnerstag, 28. Dezember 08:30 – 20:30 Uhr 13:00 – 22:00 Uhr 
Gemeinschaftssauna

Freitag, 29. Dezember 08:30 – 20:30 Uhr 13:00 – 22:00 Uhr 
Gemeinschaftssauna

Samstag, 30. Dezember 08:30 – 20:30 Uhr 13:00 – 22:00 Uhr 
Gemeinschaftssauna

Sonntag, 31. Dezember Silvester geschlossen geschlossen

Montag, 1. Januar 2024 Neujahr 13:00 – 20:30 Uhr 13:00 – 22:00 Uhr 
Gemeinschaftssauna

Dienstag, 2. Januar 2024 08:30 – 20:30 Uhr 13:00 – 22:00 Uhr 
Gemeinschaftssauna

Mittwoch, 3. Januar 2024 08:30 – 20:30 Uhr geschlossen

Donnerstag, 4. Januar 2024 08:30 – 20:30 Uhr 13:00 – 22:00 Uhr 
Gemeinschaftssauna

Freitag, 5. Januar 2024 08:30 – 20:30 Uhr 13:00 – 22:00 Uhr 
Gemeinschaftssauna

Samstag, 6. Januar 2024 Heilige 
Drei Könige 08:30 – 20:30 Uhr 10:00 – 22:00 Uhr 

Gemeinschaftssauna

Sonntag, 7. Januar 2024 08:30 – 20:30 Uhr 10:00 – 22:00 Uhr 
Gemeinschaftssauna

Unsere Öffnungszeiten zum Jahreswechsel 2023/2024: 

 

 

2023 haben wir viele kleine  

und große Denzlinger Hilfewünsche erfüllt. 

Ein herzliches Dankeschön an Euch liebe 

ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen, 

für Eure Nächstenliebe und Freude,  

die in Euch lebt und die Ihr uns schenkt! 
 

„Fröhliche Weihnachten“  

Wir bitten um Lebensmittelspenden für den 

öffentlichen Kühlschrank  
an der Bushaltestelle „MACH‘ BLAU“. 

 

Es gibt Menschen in Denzlingen, die nicht genug 

Nahrungsmittel haben, um ein gesundes Leben zu 

führen. Legen Sie in den öffentlichen Kühlschrank, 

was Sie entbehren können. Gerade in der 

Vorweihnachtszeit ist es wichtig,  

dass es uns allen gut geht. D A N K E!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

   

                 

                                                                  
 

 

 

 

Ausbildung 
 

zzuumm//zzuurr  FFaacchhaannggeesstteelllltteenn  ffüürr  BBääddeerrbbeettrriieebbee  ((ggnn))  
  

bei der Gemeinde Denzlingen 

ab 11..  SSeepptteemmbbeerr  22002244 

 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung über unser 

Online-Stellenportal unter www.gvv-dvr.de. 

Mediathek

Öffnungszeiten:
Montag geschlossen 
Dienstag 09-12 Uhr und 15-19 Uhr 
Mittwoch 09-15 Uhr 
Donnerstag 15-19 Uhr 
Freitag 09-12 Uhr und 15-17 Uhr  
Samstag 10-13 Uhr

Veranstaltungen:
Freitag, 22.12. 15-17 Uhr FreiTagZeit: ZockFreitag

Mediathek Denzlingen, Hauptstraße 134, Tel. 0 76 66 / 611-2240

Suchen Sie eine Geschenkidee: 
Schenken Sie ein Jahr voller Spannung und Unterhaltung mit 
über 20.000 Medien! Gutscheine für eine Jahresmitgliedschaft in 
der Mediathek Denzlingen erhalten Sie zu den Öffnungszeiten. 
Sprechen Sie uns an!

Weihnachtsferien: 
Die Mediathek macht Ferien vom 24.12.2023-01.01.2024. Nutzen 
Sie unsere digitalen Angebote BieNe und filmfriend. Infos auf 
unserer Homepage: https://bibliotheken.komm.one/denzlingen/

Bitte beachten Sie, dass der Rückgabekasten während der 
Schließzeit nicht zur Verfügung steht.

Ab Dienstag, 2. Januar, ist die Mediathek wieder zu den ge-
wohnten Zeiten für Sie geöffnet.
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